
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem 
ZweitenWohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II. BV) 
 

" in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178), zuletzt geändert durch 

Artikel 78 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2614)" 

 
Teil I 
Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Anwendungsbereich der Verordnung 
(1) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn 

1. die Wirtschaftlichkeit, Belastung, Wohnfläche oder der angemessene Kaufpreis für öffentlich 

geförderten Wohnraum bei Anwendung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes oder des 

Wohnungsbindungsgesetzes, 

2. die Wirtschaftlichkeit, Belastung oder Wohnfläche für steuerbegünstigten oder freifinanzierten 

Wohnraum bei Anwendung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, 
3. die Wirtschaftlichkeit, Wohnfläche oder der angemessene Kaufpreis bei Anwendung der Verordnung 

zur Durchführung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes  

zu berechnen ist. 

(2) Diese Verordnung ist ferner anzuwenden, wenn in anderen Rechtsvorschriften die Anwendung 

vorgeschrieben oder vorausgesetzt ist. Das gleiche gilt, wenn in anderen Rechtsvorschriften die 

Anwendung der Ersten Berechnungsverordnung vorgeschrieben oder vorausgesetzt ist. 

 

Teil II 
Wirtschaftlichkeitsberechnung  
Zweiter Abschnitt - Berechnung der Gesamtkosten 
 
§ 11 Änderung der Gesamtkosten, bauliche Änderungen 
(1) Haben sich die Gesamtkosten geändert 

1. im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau nach der Bewilligung der öffentlichen Mittel 

gegenüber dem bei der Bewilligung auf Grund der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde gelegten 

Betrag, 

2. im steuerbegünstigten Wohnungsbau nach der Bezugsfertigkeit, 

so sind in Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die nach diesen Zeitpunkten aufgestellt werden, die 

geänderten Gesamtkosten anzusetzen. Dies gilt bei einer Erhöhung der Gesamtkosten nur, wenn sie auf 
Umständen beruht, die der Bauherr nicht zu vertreten hat. Bei öffentlich gefördertem Wohnraum, auf 

den das Zweite Wohnungsbaugesetz nicht anwendbar ist, dürfen erhöhte Gesamtkosten nur angesetzt 

werden, wenn sie in der Schlussabrechnung oder sonst von der Bewilligungsstelle anerkannt worden 

sind. 

(2) Wertänderungen sind nicht als Änderungen der Gesamtkosten anzusehen. 

(3) Die Gesamtkosten können sich auch dadurch erhöhen, 

1. daß sich innerhalb von zwei Jahren nach der Bezugsfertigkeit Kosten der Zwischenfinanzierung 

ergeben, welche die für die endgültigen Finanzierungsmittel nach den §§ 19 bis 23a angesetzten 

Kapitalkosten übersteigen oder 

2. daß bei einer Ersetzung von Finanzierungsmitteln durch andere Mittel nach § 12 Abs. 4 einmalige 
Kosten entstehen oder 



3. daß durch die Verlängerung der vereinbarten Laufzeit oder durch die Anpassung der Bedingungen 

nach der vereinbarten Festzinsperiode eines im Finanzierungsplan ausgewiesenen Darlehens einmalige 

Kosten entstehen, soweit sie auch bei einer Ersetzung nach § 12 Abs. 4 entstehen würden. 

(4) Sind 

1. im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau nach der Bewilligung der öffentlichen Mittel, 
2. im steuerbegünstigten Wohnungsbau nach der Bezugsfertigkeit 

bauliche Änderungen vorgenommen worden, so dürfen die durch die Änderungen entstehenden Kosten 

nach den Absätzen 5 und 6 den Gesamtkosten hinzugerechnet werden. Erneuerungen, 

Instandhaltungen und Instandsetzungen sind keine baulichen Änderungen; jedoch fallen 

Instandsetzungen, die durch Maßnahmen der Modernisierung (Absatz 6) verursacht werden, unter die 

Modernisierung. 

(5) Die Kosten von baulichen Änderungen dürfen den Gesamtkosten nur hinzugerechnet werden, soweit 

die Änderungen 

1. auf Umständen beruhen, die der Bauherr nicht zu vertreten hat, oder eine Modernisierung (Absatz 6) 

bewirken und dem gesamten Wohnraum zugute kommen, für den eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
aufzustellen ist, oder 

2. dem Ausbau eines Gebäudeteils oder der Erweiterung dienen und nicht Modernisierung sind, es 

sei denn, daß es sich nur um die Vergrößerung eines Teils der Wohnungen handelt, für die eine 

Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzustellen ist. 

(6) Modernisierung sind bauliche Maßnahmen, die den Gebrauchswert des Wohnraums nachhaltig 

erhöhen, die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder nachhaltig Einsparungen von 

Energie oder Wasser bewirken. 

(7) Eine Modernisierung darf im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau nur berücksichtigt 

werden, wenn die Bewilligungsstelle ihr zugestimmt hat. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn Mittel aus 

öffentlichen Haushalten für die Modernisierung bewilligt worden sind. 
 

Vierter Abschnitt – Laufende Aufwendungen und Erträge 
 

§ 24 Bewirtschaftungskosten 
(1) Bewirtschaftungskosten sind die Kosten, die zur Bewirtschaftung des Gebäudes oder der 

Wirtschaftseinheit laufend erforderlich sind. Bewirtschaftungskosten sind im einzelnen 

1. Abschreibung, 

2. Verwaltungskosten, 

3. Betriebskosten, 

4. Instandhaltungskosten, 
5. Mietausfallwagnis. 

(2) Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten hat den Grundsätzen einer ordentlichen Bewirtschaftung zu 

entsprechen. Bewirtschaftungskosten dürfen nur angesetzt werden, wenn sie ihrer Höhe nach 

feststehen oder wenn mit ihrem Entstehen sicher gerechnet werden kann und soweit sie bei 

gewissenhafter Abwägung aller Umstände und bei ordentlicher Geschäftsführung gerechtfertigt sind. 

Erfahrungswerte vergleichbarer Bauten sind heranzuziehen. Soweit nach den §§ 26 und 28 Ansätze bis 

zu einer bestimmten Höhe zugelassen sind, dürfen Bewirtschaftungskosten bis zu dieser Höhe angesetzt 

werden, es sei denn, daß der Ansatz im Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse 

nicht angemessen ist. 

 
§ 26 Verwaltungskosten 
(1) Verwaltungskosten sind die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit 



erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht sowie der Wert der vom 

Vermieter persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit. Zu den Verwaltungskosten gehören auch die 

Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung. 

(2) Die Verwaltungskosten dürfen höchstens mit 230 Euro jährlich je Wohnung, bei Eigenheimen, 

Kaufeigenheimen und Kleinsiedlungen je Wohngebäude angesetzt werden. 
(3) Für Garagen oder ähnliche Einstellplätze dürfen Verwaltungskosten höchstens mit 30 Euro jährlich je 

Garagen- oder Einstellplatz angesetzt werden. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträge verändern sich am 1. Januar 2005 und am 1. Januar 

eines jeden darauf folgenden dritten Jahres um den Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen 

Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland für den der Veränderung 

vorausgehenden Monat Oktober gegenüber dem Verbraucherpreisindex für Deutschland für den der 

letzten Veränderung vorausgehenden Monat Oktober erhöht oder verringert hat. Für die Veränderung 

am 1. Januar 2005 ist die Erhöhung oder Verringerung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland 

maßgeblich, die im Oktober 2004 gegenüber dem Oktober 2001 eingetreten ist.* 

 
*Seit dem 1.1.2014 gelten für Verwaltungs- und Instandhaltungskosten neue Beträge (s.a. Zweite Berechnungsverordnung      

[II. BV] Anpassung der Verwaltungs- und Instandhaltungskostenpauschalen zum 1.1.2014 auf Seite 6)  

 
§ 27 Betriebskosten 
(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer (Erbbauberechtigten) durch das Eigentum am 

Grundstück (Erbbaurecht) oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes oder der 

Wirtschaftseinheit, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. 

Der Ermittlung der Betriebskosten ist die Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 

2346, 2347) zugrunde zu legen. 

(2) Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentümers (Erbbauberechtigten), durch die Betriebskosten erspart 

werden, dürfen mit dem Betrage angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, 

insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte. Die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht 

angesetzt werden. 
(3) Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau und im steuerbegünstigten oder freifinanzierten 

Wohnungsbau, der mit Wohnungsfürsorgemitteln gefördert worden ist, dürfen die Betriebskosten nicht 

in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzt werden. 

(4) (weggefallen) 

 

§ 28 Instandhaltungskosten 
(1) Instandhaltungskosten sind die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des 

bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und 

Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen. 

Der Ansatz der Instandhaltungskosten dient auch zur Deckung der Kosten von Instandsetzungen, nicht 
jedoch der Kosten von Baumaßnahmen, soweit durch sie eine Modernisierung vorgenommen wird oder 

Wohnraum oder anderer auf die Dauer benutzbarer Raum neu geschaffen wird. Der Ansatz dient nicht 

zur Deckung der Kosten einer Erneuerung von Anlagen und Einrichtungen, für die eine besondere 

Abschreibung nach § 25 Abs. 3 zulässig ist. 

(2) Als Instandhaltungskosten dürfen je Quadratmeter Wohnfläche im Jahr angesetzt werden: 

1. für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende des Kalenderjahres weniger als 22 Jahre zurückliegt, 

höchstens 7,10 Euro, 

2. für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende des Kalenderjahres mindestens 22 Jahre zurückliegt, 

höchstens 9 Euro, 

3. für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende des Kalenderjahres mindestens 32 Jahre zurückliegt, 



höchstens 11,50 Euro. 

Diese Sätze verringern sich bei eigenständig gewerblicher Leistung von Wärme im Sinne des § 1 Abs. 2 

Nr. 2 der Verordnung über Heizkostenabrechnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 

1989 (BGBl. I S. 115) um 0,20 Euro. Diese Sätze erhöhen sich für Wohnungen, für die ein maschinell 

betriebener Aufzug vorhanden ist, um 1 Euro. 
(3) Trägt der Mieter die Kosten für kleine Instandhaltungen in der Wohnung, so verringern sich die Sätze 

nach Absatz 2 um 1,05 Euro. Die kleinen Instandhaltungen umfassen nur das Beheben kleiner Schäden 

an den Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser und Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, 

den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlußvorrichtungen von Fensterläden. 

(4) Die Kosten der Schönheitsreparaturen in Wohnungen sind in den Sätzen nach Absatz 2 nicht 

enthalten. Trägt der Vermieter die Kosten dieser Schönheitsreparaturen, so dürfen sie höchstens mit 

8,50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche im Jahr angesetzt werden. Schönheitsreparaturen umfassen nur 

das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, 

Heizkörper einschließlich Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen. 

(5) Für Garagen oder ähnliche Einstellplätze dürfen als Instandhaltungskosten einschließlich Kosten für 
Schönheitsreparaturen höchstens 68 Euro jährlich je Garagen- oder Einstellplatz angesetzt werden. 

(5a) Die in den Absätzen 2 bis 5 genannten Beträge verändern sich entsprechend § 26 Abs. 4. 

(6) Für Kosten der Unterhaltung von Privatstraßen und Privatwegen, die dem öffentlichen Verkehr 

dienen, darf ein Erfahrungswert als Pauschbetrag neben den vorstehenden Sätzen angesetzt werden. 

 (7) Kosten eigener Instandhaltungswerkstätten sind mit den vorstehenden Sätzen abgegolten.* 

 
*Seit dem 1.1.2014 gelten für Verwaltungs- und Instandhaltungskosten neue Beträge (s.a. Zweite Berechnungsverordnung      

[II. BV] Anpassung der Verwaltungs- und Instandhaltungskostenpauschalen zum 1.1.2014 auf Seite 6)  

 

 

Teil IV 
Wohnflächenberechnung 
 
§ 42 Wohnfläche 
Ist die Wohnfläche bis zum 31. Dezember 2003 nach dieser Verordnung berechnet worden, bleibt es bei 

dieser Berechnung. Soweit in den in Satz 1 genannten Fällen nach dem 31. Dezember 2003 bauliche 

Änderungen an dem Wohnraum vorgenommen werden, die eine Neuberechnung der Wohnfläche 

erforderlich machen, sind die Vorschriften der Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. 

I S. 2346) anzuwenden. 

 

§ 48a Berlin-Klausel 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 125 des Zweiten 

Wohnungsbaugesetzes, § 53 des Ersten Wohnungsbaugesetzes und Artikel X § 10 des Gesetzes über den 
Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und Wohnungsrecht auch im Land 

Berlin. 

 

§ 49 Geltung im Saarland 
Diese Verordnung gilt nicht im Saarland. 

 
Anlage 2 (zu den §§ 11a und 34 Abs. 1 - Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1990, 2200) 
 
Berechnung des umbauten Raumes 
Der umbaute Raum ist in m³ anzugeben. 



1.1 Voll anzurechnen ist der umbaute Raum eines Gebäudes, 

der umschlossen wird: 

1.11 seitlich von den Außenflächen der Umfassungen, 

1.12 unten 

1.121 bei unterkellerten Gebäuden von den Oberflächen der 
untersten Geschoßfußböden, 

1.122 bei nichtunterkellerten Gebäuden von der Oberfläche des 

Geländes. Liegt der Fußboden des untersten Geschosses tiefer als das Gelände, gilt Abschnitt 1.121, 

1.13 oben 

1.131 bei nichtausgebautem Dachgeschoß von den Oberflächen der Fußböden über den obersten 

Vollgeschossen, 

1.132 bei ausgebautem Dachgeschoß, bei Treppenhausköpfen und Fahrstuhlschächten von den 

Außenflächen der umschließenden Wände und Decken. (Bei Ausbau mit Leichtbauplatten sind 

die begrenzenden Außenflächen durch die Außen- oder Oberkante der Teile zu legen, welche diese 

Platten unmittelbar tragen), 
1.133 bei Dachdecken, die gleichzeitig die Decke des obersten Vollgeschosses bilden, von den 

Oberflächen der Tragdecke oder Balkenlage, 

1.134 bei Gebäuden oder Bauteilen ohne Geschoßdecken von den Außenflächen des Daches, vgl. 

Abschnitt 1.35. 

1.2 Mit einem Drittel anzurechnen ist der umbaute Raum des nichtausgebauten Dachraumes, der 

umschlossen wird von den Flächen nach Abschnitt 1.131 oder 1.132 und den Außenflächen 

des Daches. 

1.3 Bei den Berechnungen nach Abschnitt 1.1 und 1.2 ist: 

1.31 die Gebäudegrundfläche nach den Rohbaumaßen des Erdgeschosses zu berechnen, 

1.32 bei wesentlich verschiedenen Geschoßgrundflächen der umbaute Raum geschoßweise zu 
berechnen, 

1.33 nicht abzuziehen der umbaute Raum, der gebildet wird von: 

1.331 äußeren Leibungen von Fenstern und Türen und äußeren Nischen 

in den Umfassungen, 

1.332 Hauslauben (Loggien), d. h. an höchstens zwei Seitenflächen offenen, im übrigen umbauten 

Räumen, 

1.34 nicht hinzuzurechnen der umbaute Raum, den folgende Bauteile bilden: 

1.341 stehende Dachfenster und Dachaufbauten mit einer vorderen Ansichtsfläche bis zu je 2 qm 

(Dachaufbauten mit größerer Ansichtsfläche siehe Abschnitt 1.42), 

1.342 Balkonplatten und Vordächer bis zu 0,5 m Ausladung (weiter ausladende Balkonplatten und 
Vordächer siehe Abschnitt 1.44), 

1.343 Dachüberstände, Gesimse, ein bis drei nicht unterkellerte, vorgelagerte Stufen, Wandpfeiler, 

Halbsäulen und Pilaster, 

1.344 Gründungen gewöhnlicher Art, deren Unterfläche bei unterkellerten Bauten nicht tiefer als 0,5 m 

unter der Oberfläche des Kellergeschoßfußbodens, bei nichtunterkellerten Bauten nicht tiefer als 1 m 

unter der Oberfläche des umgebenden Geländes liegt (Gründungen außergewöhnlicher 

Art und Tiefe siehe Abschnitt 1.48), 

1.345 Kellerlichtschächte und Lichtgräben, 

1.35 für Teile eines Baues, deren Innenraum ohne Zwischendecken bis zur Dachfläche durchgeht, der 

umbaute Raum getrennt zu berechnen, vgl. Abschnitt 1.134, 
1.36 für zusammenhängende Teile eines Baues, die sich nach dem Zweck und deshalb in der Art des 

Ausbaues wesentlich von den übrigen Teilen unterscheiden, der umbaute Raum getrennt 

zu berechnen. 



1.4 Von der Berechnung des umbauten Raumes nicht erfaßt werden folgende (besonders zu 

veranschlagende) Bauausführungen und Bauteile: 

1.41 geschlossene Anbauten in leichter Bauart und mit geringwertigem Ausbau und offene Anbauten, 

wie Hallen, Überdachungen (mit oder ohne Stützen) von Lichthöfen, Unterfahrten auf Stützen, 

Veranden, 
1.42 Dachaufbauten mit vorderen Ansichtsflächen von mehr als 2 qm und Dachreiter, 

1.43 Brüstungen von Balkonen und begehbaren Dachflächen, 

1.44 Balkonplatten und Vordächer mit mehr als 0,5 m Ausladung, 

1.45 Freitreppen mit mehr als 3 Stufen und Terrassen (und ihre Brüstungen), 

1.46 Füchse, Gründungen für Kessel und Maschinen, 

1.47 freistehende Schornsteine und der Teil von Hausschornsteinen, der mehr als 1 m über den 

Dachfirst hinausragt, 

1.48 Gründungen außergewöhnlicher Art, wie Pfahlgründungen und Gründungen außergewöhnlicher 

Tiefe, deren Unterfläche tiefer liegt als im Abschnitt 1.344 angegeben, 

1.49 wasserdruckhaltende Dichtungen. 
 

 

Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) 
 
Anpassung der Verwaltungs- und Instandhaltungspauschalen zum 1. Januar 2014 
 

 

Verwaltungskosten (§ 26 II. BV), jährlich 
 
je Wohnung / bei Eigenheim etc, je Wohngebäude bisher: 264,31  neu: € 279,35 € 
je Garagen- oder Einstellplatz     bisher: 34,47   neu: € 36,43 € 

 

 

Instandhaltungskosten (§ 28 II. BV), jährlich  
 
Bezugsfertig am Ende des Kalenderjahres: 

vor 32 und mehr Jahren:     bisher: 13,22 €/m²  neu: 13,97 €/m² 

vor mindestens 22 bis 31 Jahren:    bisher: 10,34 €/m²  neu: 10,93 €/m² 

vor weniger als 22 Jahren:     bisher8,16 €/m²  neu: 8,62 €/m² 

Erhöhung bei Aufzug:      bisher: 1,15 €/m²  neu: 1,22 €/m² 
Abzug bei Fernwärme:      bisher: 0,23 €/m²  neu: 0,24 €/m² 

Abzug, wenn kleinere Instandhaltungen durch  

Mieter übernommen werden:     bisher: 1,21 €/m²  neu: 1,28 €/m² 

Ansatz Kosten der Schönheitsreparaturen, wenn  

Vermieter diese trägt:      bisher: 9,76 €/m²  neu: 10,32 €/m² 

Je Garagen- oder Einstellplatz:     bisher: 78.15 €   neu: 82,60 € 

 

 


